
Hinweis: 

Wir bitten Sie, im Sinne unserer Umwelt, uns illegale 

Mülllagerungen zu melden. 

 

Weitere Informationen zur richtigen Abfalltrennung 

und Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem Recyclinghof 

oder auf der Webseite www.umweltnet.at (Abfall 

Trenn ABC).  

 

Fragen beantwortet Ihnen gerne auch unser Abfall-

und Umweltberater:  

Mathias Brandstätter 

ZEMKA, Salzachuferstr. 27-35 

5700 Zell am See 

Tel: 06542/57971-18 

m.brandstaetter@zemka.at 

 

Bei Unklarheiten hinsichtlich Gebühren und 

Abrechnung wird Ihnen Frau Mateja Tunjic,  

Tel.: 06541-6611-28  weiterhelfen. 

 

Der Obmann des Umweltausschusses, Herr Alfred 

Gappmaier, steht Ihnen bei Fragen per E-Mail unter:  

gappmaier@saalbach.net zur Verfügung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Öffnungszeiten Recyclinghöfe 

 

Saalbach, Tel.: 06541-7825 

Montag:         07.00 – 12.00;  13.00 – 17.00 Uhr 

Dienstag:       13.00 – 17.00 Uhr 

Freitag:          13.00 – 17.00 Uhr 

 

Hinterglemm, Tel.: 06541-7759 

Montag:          07.00 – 12.00;  13.00 – 17.00 Uhr 

Donnerstag:   13.00 – 17.00 Uhr 

Freitag:           13.00 – 17.00 Uhr 

             

 

 

Gemeinde  

Saalbach-Hinterglemm 

   
 

Leitfaden zur richtigen 
Mülltrennung 

 

 

 
Verantwortlich für den Inhalt: 

Gemeinde Saalbach-Hinterglemm 
A-5753 Saalbach, Dorfplatz 36 

 

Tel: +43 (0)6541 6611; Fax: +43 (0)6541 7982 
E-Mail: gemeinde@saalbach.at 

Web: www.saalbach.at/gemeinde 
 

 

 
Vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. 
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mailto:gemeinde@saalbach.at
http://www.saalbach.at/gemeinde


So trennen Sie richtig: 
 

RESTABFALL: 

(z.B: Asche, Geschirr, Gummiabfälle, Hygieneartikel, 

Kassetten, Stoffreste, Wegwerfwindeln,  

Staubsaugerbeutel, kaputte Gebrauchsgegenstände, 

usw...) 

Die Entsorgung erfolgt in der Saison jeden Dienstag 

und die Termine für die Zwischensaison werden im 

Gemeinderundschreiben bekannt gegeben. 

  

BIOMÜLL: 

(z.B: Gemüse– und Obstreste,  Kaffeefilter, Teebeutel, 

Eierschalen, verschmutzte Papierservietten, Jätgut, 

Pflanzenabfälle, usw...) 

Die Entsorgung erfolgt in der Saison jeden Dienstag 

und die Termine für die Zwischensaison werden im 

Gemeinderundschreiben bekannt gegeben. 

  

KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN (Gelbe Tonne): 

(NUR gereinigte Verpackungen wie z.B: Kunststoff-

Flaschen, Joghurt– und Trinkbecher, Plastiksackerl, 

Fleischtassen, Styroporverpackungen, Schaum-

gummiverpackungen, usw...) 

Die Entsorgung erfolgt in der Saison jeden Freitag  und 

die Termine für die Zwischensaison werden im 

Gemeinderundschreiben bekannt gegeben. 

SPEISERESTE werden von Firmen wie der Fa. AVE, Bio 

Entsorgung Steinmassl, Speiserestentsorgung 

Lindinger sowie der Fa. Speiserestentsorgung Hollaus 

gegen Gebühr abgeholt. 

 

Die ALTFETTENTSORGUNG für Gewerbebetriebe führt 

der Abwasserverband Hall, Tel:  +43 (0)5224 55328, 

durch. 

 

ÖLI-AKTION für Haushalte: Bei den Recyclinghöfen 

können die Öli-Kübel für die Altfett- und 

Speiseölentsorgung kostenfrei abgegeben und neue 

abgeholt werden. 

Nähere Informationen erhalten Sie auf der ÖLI-

Homepage unter  www.oeli.info. 

 

Die Firma Pireg entleert gegen Gebühr die ALTGLAS-, 

PAPIER- UND KARTONAGENCONTAINER,  

Tel: +43 (0)6563 8100. 

 

 

Der  Recyclinghof übernimmt kostenfrei: 

 Alteisen 

 Altkleider / Altschuhe 

 Altpapier und Karton 

 Elektroaltgeräte (Waschmaschinen, Handys, 

Kühlgeräte, Bildschirmgeräte, usw...) 

 Kunst– und Verbundstoffverpackungen 

 Metallverpackungen (Dosen, Nägel, Schrauben, 

Drähte, usw...) 

 Problemstoffe (Benzin, Spraydosen, Tabletten, 

Batterien, usw...) 

  Weiß– und Buntglas 

 

 

Der Recyclinghof übernimmt gegen Gebühr: 

 Altholz (Holzmöbel, Sperrholz, Zaunpfähle) 

 Bauschutt 

 Matratzen 

 PKW/LKW-Reifen 

 Schlachtabfälle 

 Sperrigen Hausabfall (2 x jährlich findet bei den 

Recyclinghöfen Saalbach und Hinterglemm eine 

Sperrmüllaktion statt. Eine kostenlose Entsorgung 

für Sperrmüll oder Altholz wird an diesen Tagen für 

eine Ablieferung bis zu  1 m³ pro Objekt bzw. 

Hausgemeinschaft vorgenommen). 


